
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 1 RVZG 1995 Anwendungsbereich
 RVZG 1995 - Ruhe- und Versorgungsgenusszulagegesetz 1995

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.01.2026

(1) Dieses Gesetz regelt die Ansprüche auf die Ruhe- und Versorgungsgenusszulage der Beamten der

Bundeshauptstadt Wien, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen.

(2) Beamte der Bundeshauptstadt Wien, Hinterbliebene und Angehörige im Sinn dieses Gesetzes sind die in der

Pensionsordnung 1995, LGBl. für Wien Nr. 67, genannten Personen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 1 RVZG 1995 Anwendungsbereich
	RVZG 1995 - Ruhe- und Versorgungsgenusszulagegesetz 1995


